
  

 

Interpellation Nr. 5 (Februar 2010) 

betreffend Trafostation am Bundesplatz 
10.5028.01 

 

An der Ecke Arnold Böcklin-Strasse/Oberwilerstrasse stand bis vor einigen Tagen eine alte Plakatsäule auf dem 
Trottoir. Weil ihr Inneres (elektrische Installationen der IWB) nicht mehr gebraucht wurde und sie ein bisschen im 
Wege stand, wurde sie vor kurzem entfernt. Ein gleiches Schicksal widerfuhr der Litfasssäule im Benken-Pärkli 
(Benkenstrasse). 

Um zu verhindern, dass nun sukzessive diverses historisches Strassenmobiliar (Trafosäulen der IWB, 
Strassenschilder im Jugendstil etc ) verschwindet, sollte es ein allgemeines Anliegen sein, wenigstens diese 
Exemplare zu erhalten, welche besonders typisch sind oder in einem gestalterischen Zusammenhang mit ihrer 
Umgebung stehen. Ein besonders schönes Objekt steht am Bundesplatz an der Ecke Arnold Böcklin-
Strasse/Birsigstrasse mit seinem grossen grünen Hut. Diese Säule ist auch nicht einfach aufs Trottoir gestellt, 
sondern Teil einer kleinen Grünanlage, wie sie für die Entstehungszeit des Quartiers sehr typisch ist. 

Deshalb bitte ich den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen: 

1. Ist es zutreffend, dass die IWB die oben erwähnte Trafostation nicht mehr brauchen, da sie einen neuen 
Standort für eine neue moderne Trafostation gefunden haben? 

2. Bestehen bereits Ideen oder Vorschläge, was mit der leeren, von den IWB nicht mehr benötigten Säule 
geschehen soll? 

3. Mit welchen Instrumenten gedenkt die Verwaltung, solche Objekte unter dem Aspekt eines technischen- 
oder lndustriedenkmals unserer Stadt zu schützen und zu erhalten? 

4. Wie könnte dieses oder vergleichbare Objekte unterhalten werden, wenn die ursprüngliche 
Zweckbestimrnung wegfällt (z.B. Stadtgärtnerei in Zusammenhang mit der umliegenden kleinen 
Grünanlage auf dem Trottoir, Allg. Plakatgesellschaft zur Nutzung)? 

5. Da die erwähnte Trafostation zusammen mit den Jugenstil-Strassenschildern gleich nebenan 
(Bundesplatz, Birsigstrasse) auf Allmend stehen, beantrage ich wegen deren kulturellem, geschichtlichem 
und städtebaulichem Wert die Aufnahme ins Denkmalverzeichnis gemäss § 5. 

Esther Weber Lehner 

 

 

 


